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Gesuch für Notunterstützung im Betrag von CHF    

 
Name, Vorname     Mitgliedernummer     seit     

 
 

Strasse     PLZ, Wohnort     
 
 

E-Mail     Telefon     
 
 

Branche / Sektion / Arbeitgeber     
 
 
 

Nettolohn oder Rente pro Jahr CHF    pro Monat  CHF      
 

Sind Schuldverpflichtungen vorhanden?    ja    nein im Betrag von CHF    
 

 
 

Haben Sie auch ein Unterstützungsgesuch an andere Stellen gerichtet?  (PKB, Publica, ComPlan, Personalfonds Post, Stiftung 
SOVIS etc.)  

 
Von wem? Wann? Wieviel in CHF? 

 
 
 
 
 
 

Begründung der Gesuchstellerin /des Gesuchstellers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglement + Erforderliche Beilagen: Siehe Seite 2    __________________________________________________                       
  
  
 

 Unterschrift des Gesuchstellers / der Gesuchstellerin: 
Ort und Datum  

 

 
 
 
 
 
Bewilligter Unterstützungsbetrag  in CHF     

 
 

Die Auszahlung erfolgt auf Bankverbindung / Postkonto / IBAN   
 
 

Empfehlung Regionalsekretär/In (fakultativ): 
 

 

 
 
 
 

Datum    Visum LeiterIn Finanzen    
 
 



 
 

 

 

Auszug aus dem Reglement für den Hilfs- und Solidaritätsfonds syndicom 

Gestützt auf Art. 7 der Stiftungsurkunde vom 9. November 2010, erlässt der Stiftungsrat folgendes 
Reglement. 

A. Leistungen 

Art. 1 Unterstützung in Notlagen 

Abs. 1 

An Mitglieder, die wegen Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall, Invalidität oder anderen besonderen 
Umständen unverschuldet, in wirtschaftliche Not geraten und seit mindestens zwei Jahren Mitglied von 
syndicom sind, können Unterstützungen bis maximal CHF 1‘500.- gewährt werden. 

Die Unterstützung ist nicht als Beitrag zur Schuldensanierung gedacht, sondern soll zur Linderung der 
Notsituation beitragen. Der Nachweis einer konkreten Bedarfslage ist zu erbringen. 

Abs. 2 

Das Mitglied hat beim Zentralsekretariat ein entsprechend begründetes Gesuch mit den 
erforderlichen Belegen einzureichen. 

Abs. 3 

Ausstehende Gewerkschaftsbeiträge können mit der Unterstützung verrechnet werden. 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Notwendigen Unterlagen, damit wir das Gesuch bearbeiten können. 
 

Genauerer Beschrieb der Notlage  

Nachweis wenn beim Sozialamt, dass keine zusätzlichen Leistungen ausbezahlt werden.  

Letze Lohnabrechnung, zur Einstufung des Mitgliederbeitrages   

 Liste von offene Rechnungen, welche Sie unterwartet erhalten haben 

Unfall-, Krankheitsnachweis 

 
 
 
Begründung: 
Es besteht kein à priori-Anspruch auf Unterstützung. Bei der Beurteilung der Gesuche schauen wir 
insbesondere darauf, ob die Notlage plötzlich und unvorhersehbar eingetreten ist, und ob unsere 
Unterstützung wesentlich zur Bewältigung des Problems beitragen kann.   
 
 
 
 
 
Nicht als Notsituationen gelten: Steuerschulden, Alimente, Auto-Leasing. Ferien etc.  


